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Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 
 
Erläuterungen und Begründungen: 
 
Die Verwaltung hat im Jugendhilfeausschuss mehrfach die Notwendigkeit der Schaffung von Kin-
dergartenplätzen vorgetragen. Zum einen, um den gesetzlichen Anspruch zu erfüllen, zum ande-
ren, um die aktuelle Überbelegung in allen Kita-Tageseinrichtungen abzubauen und so das päda-
gogische Personal zu entlasten.  
 
Nach Prüfung verschiedener Optionen hat der Jugendhilfeausschuss am 20.02.2019 beschlossen, 
eine neue Einrichtung Am Holterhöfchen 18 zu errichten (SV WP 14-20 SV 51/235). 
 
Nach verwaltungsinterner Beratung wird auf Grund eigener Personalengpässe empfohlen, Pla-
nung und Bau des Projektes in die Verantwortung der Infrastrukturgesellschaft Hilden (IGH) zu 
geben. Bei der Planung und dem Bau der Kita Holterhöfchen würde es sich daher nicht um ein 
Bauprojekt der Stadt Hilden handeln, das in den entsprechenden Fachausschüssen, u.a. im für 
eine Beratung von veranschlagungsreifen Unterlagen von Hochbaumaßnahmen zuständigen Um-
welt- und Klimaausschuss, besprochen wird. Planungsunterlagen und eine Kostenberechnung 
stehen in diesem Fall daher für eine Beratung nicht zur Verfügung. Vielmehr ist geplant, das fertige 
Gebäude schlüsselfertig zu erwerben. 
 
Das politische Steuerinstrument ist der Rat. Dort soll daher auch der Projektsteuerungsvertrag 
beraten werden, der augenblicklich vorbereitet wird.  
 
Der Vertrag bildet den Abschluss einer Machbarkeitsstudie zum Bau einer Kita-Einrichtung im Hol-
terhöfchen, die die IGH augenblicklich durchführt. Einen ersten Sachstand hat die Verwaltung dazu 
im letzten Jugendhilfeausschuss am 29.04.2020 vorgetragen. Ein entsprechender Auszug aus der 
Niederschrift ist als Anlage beigefügt. Dort wird auf Grundlage eines Berichtes der IGH über die 
erste Gedankenskizze eines Gebäudes berichtet, ebenso über die Kosten und eine mögliche Fer-
tigstellung im Kindergartenjahr 2021/2022. Die grobe Schätzung der Baukosten liegt bei 5 Mio €.  
 
Zwischenzeitlich ist ein Verkehrsgutachten erstellt worden, das das Verkehrsaufkommen und mög-
liche Auswirkungen des Verkehrsflusses durch die Kita-Einrichtung Holterhöfchen analysiert. 
 
Ebenfalls werden Aussagen zu Stellplätzen für Mitarbeiter und der Öffentlichkeit gemacht, die im 
öffentlichen Straßenraum neu aufgestellt bzw. auf dem Gelände der Kita untergebracht werden 
müssen. Diese Faktoren haben Auswirkungen auf Gestaltung des Außengeländes und die Anle-
gung und Ausrichtung des Gebäudes.  
 
Die IGH prüft daher aktuell unter ökologischen und wirtschaftlich, ökonomischen Gesichtspunkten 
die Gestaltung einer Kita-Einrichtung unter Vorgabe der maximalen Schaffung an Plätzen für fünf 
altersgemischte Gruppen und hat einen Entwurf für einen Projektsteuerungsvertrag als Auftrags-
grundlage vorgelegt. 
 
Diesen Vertrag, der in der nächsten Ratssitzung beraten werden soll, prüft die Verwaltung aktuell 
hinsichtlich einer Leistungsbeschreibung, angemessener Dienstleistungsentgelte und Gewinnzu-
schläge der IGH, Vergabefragestellungen und Aufgabenzuordnungen. Zur Steuerung des Projek-
tes mit der IGH wurde verwaltungsseitig zwischenzeitlich eine Projektgruppe unter Leitung des 
Dezernenten III eingerichtet.  
 
gez. 
Birgit Alkenings 
Bürgermeisterin 
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Klimarelevanz: 
 
Eine Klimarelevanz ist durch Bautätigkeit, der Vergrößerung der baulichen Ausnutzung und der 
damit verbundenen intensiveren Nutzung des Grundstückes sowie dem künftigen Elternverkehr 
gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dokument2 

9 Sachstandsbericht Bauvorhaben Kindertagesstätte 
"Holterhöfchen" 

WP 14-20 SV 
51/320 

 
Herr Beigeordnete Eichner erläuterte den Sachstand zum Bauvorhaben Kindertagesstätte 
„Holterhöfchen“. 
 
Er berichtete von den Gesprächen mit der Infrastrukturgesellschaft (IGH). Diese sehe sich in 
der Lage, den Auftrag auszuführen und habe entsprechend eine erste grobe 
Entwurfsplanung vorgelegt. Diese sieht den Rückbau des Bestandgebäudes und den 
Neubau eines 2 stöckigen Gebäudes für eine 5 Gruppierung Einrichtung einschl. der 
erforderlichen Stellplätze vor. Diese Planung geht von den notwendigen Gruppen und 
Funktionsräumen im Erdgeschoss und von Verwaltungs- und Sozialräumen im 
Obergeschoss aus. Bei der Ausrichtung des Gebäude gebe es noch verschiedene 
Varianten.  
 
Mit Beschluss des Aufsichtsrates der IGH und bei entsprechender Baugenehmigung könnte 
eine Fertigstellung im Kindergartenjahr 2021/2022 realistisch sein, da geplant ist, in 
modularer Bauweise zu bauen. Aktuell wird eine grobe Schätzung der Baukosten von ca. 4,8 
mio € (Gebäude, Außengelände, Planung) aufgerufen. 
 
Die Verwaltung wird entsprechend das Angebot aufnehmen und eine Umsetzung 
vorantreiben. 

  
Antragstext: 
Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zum aktuellen 
Sachstand Bauvorhaben Kindertagesstätte „Holterhöfchen“ zur Kenntnis. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Der Ausschuss nahm die Ausführungen der Verwaltung die Vorlage zur Kenntnis. 
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